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1. Allgemeine Definitionen 
Wo immer die nachstehenden Begriffe in Ihren Versicherungs-
dokumenten verwendet werden, haben sie immer im Sinne 
dieser Bedingungen die in folgendem Text definierte Bedeu-
tung. 
 
„Unser/Uns/Wir“ 
Helvetia Versicherungen oder handelnd im Auftrag der Helvetia 
Versicherungen 
„Sie/Ihr/Ihrer/Ihnen“  
bedeutet der Versicherungsnehmer, das heißt, der im Versiche-
rungsschein genannte Halter des versicherten Tieres oder sein 
Repräsentant. 
Versicherte Haustiere  
ist der bzw. sind die im Versicherungsschein bezeichneten und 
markierten Hunde bzw. Katzen, die zum Haushalt des Versi-
cherungsnehmers gehören. 
Markierung bzw. Kennzeichnung  
bedeutet die Tätowierung oder das Einbringen eines Mikrochips 
durch den Tierarzt mittels Injektion unter die Haut des zu versi-
chernden Tieres. 
Krankheit  
ist ein nach dem allgemein anerkannten Stand der medizini-
schen Wissenschaft anomaler körperlicher Zustand, der eine 
medizinisch notwendige Behandlung erfordert. 
Unfall  
ist ein Ereignis, das plötzlich von außen, mechanisch oder 
chemisch einwirkend, eine körperliche Schädigung des versi-
cherten Tieres nach sich zieht. 
Diagnostik  
sind alle medizinischen Maßnahmen, die nach dem allgemein 
anerkannten Stand der Wissenschaft geeignet erscheinen, 

einen Befund zu erlangen. Die Diagnostik umfasst somit Vorbe-
richt, klinische Untersuchung sowie spezielle Untersuchungen. 
Heilbehandlung  
ist eine medizinisch notwendige Behandlung, die nach dem 
allgemein anerkannten Stand der medizinischen Wissenschaft 
geeignet erscheint, die Gesundheit des versicherten Tieres 
wiederherzustellen, den Zustand zu bessern oder eine Ver-
schlechterung zu verhindern.  
Nicht dazu gehören komplementäre Behandlungsmethoden wie 
z. B. Akupunktur, Homöopathie, Lasertherapie, Magnetfeldthe-
rapie und Neuraltherapie sowie Leistungen der Chiropraxis.  
Diätetische Behandlungen, die als Reduktionsmittel des Ge-
wichtes dienen, sind keine Heilbehandlung im Sinne dieser 
Definition. 
Operation  
ist ein chirurgischer Eingriff unter Narkose zur Wiederherstel-
lung des Gesundheitszustandes. 
Anerkannter Zuchtverband 
ist ein Verband, welcher Mitglied im VDH (FCI) und/oder von 
uns anerkannt ist und deren Mitglieder bei der Zucht die jeweili-
ge Zuchtordnung bzw. Zuchtrichtlinie beachten. 
 
2. Aufnahme in die Versicherung 
2.1. Wir versichern Tiere, die mit einer Tätowierung (durch 
einen anerkannten Zuchtverband) oder durch einen Mikrochip 
(EU-Standard) gekennzeichnet sind und die bis zum Ende der 
12. Lebenswoche bereits mit der Grundimmunisierung (Erst-
impfung) versorgt wurden. 
Eine Aufnahme ist grundsätzlich nur möglich für gesunde Tiere 
die den 2. Lebensmonat vollendet haben bis zur Vollendung 
des 8. Lebensjahres.  
2.2. Für die Aufnahme in den Tarif „Jäger“ ist ein Jagd-
gebrauchshundenachweis bzw. ein Nachweis über den jagdli-
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chen Einsatz oder einer jagdlichen Ausbildung des Hundes 
erforderlich. Zusätzlich können auch sog. „Arbeitshunde“ wie 
z.B. Blindenhunde, Rettungshunde, Therapiehunde, Suchhun-
de, Wachhunde o.ä. mit entsprechendem Nachweis im Tarif 
Jäger versichert werden. 
2.3. Für den Zusatztarif „Züchter“ ist eine Aufnahme nur bis 
zur Vollendung des 6. Lebensjahres möglich. 
2.4. Die Aufnahme von älteren Tieren oder Tieren mit beste-
henden Erkrankungen ist nur nach vorheriger Zustimmung von 
uns möglich. 
Kampfhunde (z.B. Fila Brasileiro, Mastino, Napoletano, Ameri-
can Staffordshire Terrier, Staffordshire Terrier, Staffordshire 
Bullterrier, Bullterrier, Bandog, Pit-Bullterrier und Kreuzungen 
mit diesen Rassen) können versichert werden, sofern sie auch 
die Wesensprüfung nachweislich bestanden haben.  
2.5. Auf Verlangen des Versicherers hat der Versicherungs-
nehmer ein tierärztliches Gutachten über den Gesundheitszu-
stand des zu versichernden Hundes oder der zu versichernden 
Katze auf eigene Kosten beizubringen. 
 
3. Geltungsbereich 
Der Versicherungsschutz gilt in der Bundesrepublik Deutsch-
land. 
Während eines vorübergehenden Aufenthaltes im Ausland 
besteht bis zu 4 Monate ab Ausreisedatum auch ohne beson-
dere Vereinbarung weltweit Versicherungsschutz. 
 
4. Versicherungsleistungen 
Wenn ein Schadenereignis eintritt, erbringen wir – soweit im 
jeweiligen Tarif vereinbart - die nachfolgend aufgeführten Leis-
tungen. Voraussetzung für den Anspruch auf Leistungen ist der 
Nachweis der tierärztlichen Behandlung bzw. Nachweis der 
Maßnahme. 
Verändert sich der Gesundheitszustand Ihres versicherten 
Haustieres durch Krankheit oder Unfall, so dass eine tierärztli-
che Behandlung erforderlich wird, geben wir dem Tierarzt oder 
der Tierklinik gegenüber, soweit erforderlich, eine Kostenüber-
nahmegarantie bis zur maximalen Leistungsgrenze pro Versi-
cherungsfall und –jahr. 
 
4.1. Kosten für die ambulante und stationäre Heilbe-
handlung  
Wir übernehmen für das versicherte Haustier die erforderlichen 
Kosten der medizinisch notwendigen Diagnostik und Heilbe-
handlung einschließlich Operationen und der Medikation infolge 
Krankheit oder Unfall.  
Die Kostenübernahme beginnt mit der Diagnostik und der Heil-
behandlung durch den Tierarzt und endet, wenn nach medizini-
schem Befund die Notwendigkeit einer Heilbehandlung nicht 
mehr besteht – im OP-Tarif spätestens nach 15 Tagen. 
Zu den Operationskosten zählen die Kosten der Untersuchung 
des letzten Untersuchungstages vor der Operation und die der 
Nachbehandlung inklusive der Unterbringungsaufwendungen 
nach einer Operation bis maximal 15 Tage nach dem Tag der 
Operation. 
Für ambulante und stationäre Heilbehandlung einschließlich 
Operationen bezieht sich die Kostenübernahme für das versi-
cherte Tier pro Versicherungsjahr – abzüglich der im jeweiligen 
Tarif vereinbarten Selbstbeteiligung (Nr. 16.6) – auf die im 
jeweiligen Tarif vereinbarten Obergrenzen. 
Gleiches gilt für die ambulanten und stationären Heilbehand-
lungen im Ausland. 
 
4.2. Kosten für Vorsorgemaßnahmen 
Soweit vereinbart erstatten wir bis zur vereinbarten Entschädi-
gungsgrenze die Kosten für die Maßnahmen zur Vorsorge und 

Behandlung von Würmern, Flöhen und Zecken sowie für fol-
gende Impfungen: 
a) bei Hunden gegen Staupe, Hepatitis, Leptospirose, Parvovi-
rose, Zwingerhusten und Tollwut; 
b) bei Katzen gegen Katzenseuche, Katzenschnupfen, Katzen-
leukose und Tollwut.  
Es muss sich jeweils um registrierte Arzneimittel handeln. 
c) Die Vorsorgepauschale kann auch bei Zahnprophylax bzw. 
für einen Gesundheitscheck gewährt werden. 
Die Kostenübernahme erfolgt gemäß der aktuellen Gebühren-
ordnung für Tierärzte (GOT). 
 
4.3. Ergänzende Leistungen 
Soweit vereinbart übernehmen wir bis zur vereinbarten Ent-
schädigungsgrenze die Kosten der  
a) Kastration – im OP-Tarif nur soweit ein lebensbedrohlicher 
Zustand medizinisch indiziert ist, 
b) Physiotherapie durch einen anerkannten Physiotherapeuten 
mit qualifizierter Zusatzausbildung bei folgenden Indikationen: 

Nachbehandlungen von Operationen sowie bei Lahmheiten 
z.B. bei /nach  
- Osteoarthrose, 
- Dysplasien, 
- Wirbelsäulenerkrankungen, 
- Luxationen, 
- Frakturen konservativ/OP, 
- Rupturen 
und dadurch entstandene Verspannungen, Muskelatrophien, 
Einschränkungen der Gelenkbeweglichkeit. 
 

Lähmungen bei 
- Bandscheibenvorfällen, 
- Cauda equina 
und orthopädischen Erkrankungen, die zu neurologischen 
Ausfällen führen und dadurch entstandene Verspannungen, 
Atrophien, Einschränkungen der Gelenkbeweglichkeit sowie 
Gleichgewichts- und Koordinationsstörungen. 

 
Auf die Obliegenheit gem. Nr. 18.1 wird hingewiesen. 
 
4.4. Ergänzende Leistungen für Züchter  
Soweit vereinbart übernehmen wir bis zur vereinbarten Ent-
schädigungsgrenze die Kosten für 
a) zuchttechnische Leistungen 
1 x pro Jahr für Bluttest, künstliche Befruchtung, Spermagewin-
nung und 
bis zu 2 x pro Jahr für Progestrontest, Tupferproben, Abstriche, 
Ultraschall und Röntgen; 
b) Kaiserschnitt. 
Das versicherte Tier muss einem anerkannten Zuchtverband 
angehören. 
 
4.5. Versorgung bei stationärer Behandlung oder Kur 
des Versicherungsnehmers 
Soweit vereinbart übernehmen wir bis zur vereinbarten Ent-
schädigungsgrenze die Versorgungskosten Ihres Haustieres, 
wenn Sie stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden 
oder eine med. Reha-Maßnahme antreten und Sie eine geeig-
nete Unterbringung des versicherten Haustieres in einer Tier-
pension, einem Tierhotel oder einer Hundeschule, bei Nach-
barn o.ä. organisieren. 
Die Leistung ist im Jahr auf 30 Tage begrenzt und beginnt ab 
dem 2. Tag der Unterbringung Ihres Tieres. Es ist von Ihnen ein 
entsprechender Nachweis über den Krankenhaus- oder Heim-
aufenthalt zu führen. 
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4.6. Leistung bei Tod oder Abhandenkommen (nur Jagd-
hunde) 
Soweit vereinbart leisten wir Ersatz bis zur vereinbarten Ent-
schädigungsgrenze bei Tod oder Nottötung bzw. Abhanden-
kommens eines Jagdhundes, der während der Jagdausübung 
oder der Nachsuche einen tödlichen Unfall erleidet oder auf-
grund eines Unfalls während der Jagdausübung oder während 
der Nachsuche notgetötet werden muss bzw. abhanden kommt. 
 
Bei Verlust (Abhandenkommen) eines Jagdhundes, der wäh-
rend der Jagdausübung oder der Nachsuche innerhalb eines 
Zeitraumes von drei Monaten nach Teilnahme an der Jagd 
nachweislich nicht auffindbar ist, ist Voraussetzung eine Regist-
rierung bei TASSO und eine Ausrüstung mit einem Funkor-
tungssystem (GPS). 
 
Verendet der Hund infolge des Jagdunfalls nachweislich inner-
halb eines Jahres, so besteht der Anspruch auf die Todesfall-
leistung neben der auf Tierarztkosten. 
 
Die Entschädigung wird nur gegen Vorlage einer tierärztlichen 
Bescheinigung, die die Todesursache bzw. den Grund der 
Nottötung attestiert, geleistet. 
 
4.7 Reiseservice 
Wollen Sie Ihr versichertes Haustier mit zum ausländischen 
Urlaubsort nehmen, informieren wir Sie – soweit vereinbart - 
über Einreise-, Quarantäne- und Impfbestimmungen des Zielor-
tes und informieren Sie zum vorgeschriebenen Europäischen 
Gesundheitspass. 
 
5.  Leistungseinschränkungen  
Wir übernehmen keine Kosten für: 
5.1.  Krankheit und Unfall sowie für die Behandlung chroni-
scher Erkrankungen oder für die Behandlung angeborener 
Fehlentwicklungen, die bei Beginn des Versicherungsschutzes 
erkennbar bereits vorhanden oder bekannt waren oder die 
Folge dieser sind; 
5.2.  Krankheiten, die infolge einer unterlassenen vorge-
schriebenen Impfung (siehe Nr. 4.2.) auftreten oder aufgetreten 
sind; 
5.3.  tierärztliche Behandlungen, deren Notwendigkeit, 
Zweckmäßigkeit, Angemessenheit oder Verhältnismäßigkeit 
nach dem allgemein anerkannten Stand der veterinärmedizini-
schen Wissenschaft nicht gegeben sind; 
5.4.  Routine-, Vorsorge- oder freiwillige Untersuchungen und 
Behandlungen, die nicht direkt im Zusammenhang mit einer 
Krankheit oder einem Unfall stehen, sowie Kosten, die im Zu-
sammenhang mit dem Belegvorgang bei Hunde- bzw. Katzen-
zucht oder einer Trächtigkeit stehen; 
5.5.  Wege-, Verweilgeld und Reisekosten des behandelnden 
Tierarztes, es sei denn der Tierarzt stellt fest, dass das Tier 
nicht transportfähig ist. Das Fehlen eines geeigneten Trans-
portmittels gilt nicht als Transportunfähigkeit. Sie haben den 
Tatbestand der Transportunfähigkeit nachzuweisen; 
5.6.  Heilbehandlungen, die außerhalb der Praxiszeiten anfal-
len, es sei denn der Tierarzt stellt fest, dass es sich um einen 
Notfall handelt. Ein Zeitproblem des Tierbesitzers stellt keinen 
Grund zur Behandlung außerhalb der Praxiszeiten dar. Sie 
haben den Tatbestand des Notfalls nachzuweisen; 
5.7.  chirurgische Eingriffe, auch Maßnahmen am Gebiss des 
Haustieres, die der Herstellung des jeweiligen Rassestandards 
dienen und ästhetischen Charakter haben; 
5.8.  kosmetische Zahnbehandlungen sowie Korrektur von 
Zahn- und Kieferanomalien;  
5.9.  die ein Ersatzanspruch aus einer anderen Versicherung 
besteht; 

5.10.  Schäden die Sie bzw. ein Familienangehöriger vorsätz-
lich oder grob fahrlässig herbeigeführt haben bzw. für die Sie 
einen Anspruch arglistig erhoben haben; 
5.11.  Ergänzungsfuttermittel und Diätfutter; probiotische Mit-
tel, Vitamin- und Mineralstoffpräparate sowie Immuntherapeuti-
kum; 
5.12.  reine physio- und psychotherapeutische Heilbehandlun-
gen; 
5.13.  Behandlungsmethoden wie z. B. Akupunktur, Homöopa-
thie, Lasertherapie, Magnetfeldtherapie und Neuraltherapie. 
Kosten für eine Verhaltenstherapie werden nur übernommen, 
wenn diese als komplementäre Behandlungsmethode erfolgt 
und zu einem schnelleren Heilungserfolg führt; 
5.14.  Standarduntersuchungen zur Zuchttauglichkeit; 
5.15.  die Erstellung von Gesundheitszeugnissen und Gutach-
ten; 
5.16.  Krankheit und Unfall, die durch Kriegsereignisse jeder 
Art, Aufruhr, Aufstand und Gewalttätigkeiten anlässlich einer 
öffentlichen Ansammlung oder Kundgebung entstehen; 
5.17.  Krankheit und Unfall, die durch Erdbeben, Über-
schwemmungen und Kernenergie entstehen; 
5.18.  Krankheiten und Behandlungen, die infolge von Epide-
mien oder Pandemien entstehen; 
5.19. zusätzliche Zeitgebühren, die in der Person des Tierhal-
ters begründet sind. Der für die Erbringung der Leistung erfor-
derliche Zeitaufwand ist mit der Gebühr für die Leistung im 
Regelfall abgegolten. 
 
6. Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder 
seines Vertreters bis zum Vertragsabschluss 
6.1.  Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht 
von Gefahrumständen 
Sie haben bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung uns alle 
Ihnen bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen wir 
in Textform gefragt haben und die für unseren Entschluss er-
heblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schlie-
ßen. 
Sie sind auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als wir nach 
Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform 
Fragen im Sinne des Satzes 1 stellen. 
 
6.2.  Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
6.2.1.  Vertragsänderung 
Haben Sie die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt und 
hätten wir bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände 
den Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so 
werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen rückwir-
kend Vertragsbestandteil. 
Bei einer vom Ihnen unverschuldeten Pflichtverletzung werden 
die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperi-
ode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um mehr 
als 10 Prozent oder schließen wir die Gefahrabsicherung für 
den nicht angezeigten Umstand aus, so können Sie den Ver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung der 
Vertragsänderung haben wir Sie auf Ihr Kündigungsrecht hin-
zuweisen. 
6.2.2.  Rücktritt und Leistungsfreiheit 
Verletzen Sie Ihre Anzeigepflicht nach Nr. 6.1, können wir vom 
Vertrag zurücktreten, es sei denn, Sie haben die Anzeigepflicht 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. 
Bei grober Fahrlässigkeit von Ihnen ist unser Rücktrittsrecht 
ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen, dass wir den Vertrag 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder 
anderen Bedingungen abgeschlossen hätten. 
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Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so sind 
wir nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, Sie weisen nach, 
dass die Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand 
bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang 
unserer Leistungspflicht ursächlich ist. Haben Sie die Anzeige-
pflicht arglistig verletzt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet. 
6.2.3.  Kündigung 
Verletzen Sie Ihre Anzeigepflicht nach Nr. 6.1 leicht fahrlässig 
oder schuldlos, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat kündigen, es sei denn, wir hätten den 
Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umständen zu 
gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen. 
6.2.4.  Ausschluss von Rechten des Versicherers 
Unsere Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 6.2.1), zum Rücktritt 
(Nr.6.2.2) und zur Kündigung (Nr. 6.2.3) sind jeweils ausge-
schlossen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrenumstand 
oder die unrichtige Anzeige kannten. 
6.2.5.  Anfechtung 
Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzu-
fechten, bleibt unberührt. 
 
6.3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers 
Die Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 6.2.1), zum Rücktritt  (Nr. 
6.2.2) oder zur Kündigung (Nr. 6.2.3) müssen wir innerhalb 
eines Monats schriftlich geltend machen und dabei die Um-
stände angeben, auf die wir unsere Erklärung stützen; zur 
Begründung können wir nachträglich weitere Umstände inner-
halb eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben.  
Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der 
Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis 
erlangt haben, die das von uns jeweils geltend gemachte Recht 
begründen. 
 
6.4. Rechtsfolgenhinweis 
Die Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 6.2.1), zum Rücktritt  (Nr. 
6.2.2) und zur Kündigung (Nr. 6.2.3) stehen uns nur zu, wenn 
wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen 
der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen haben. 
 
6.5. Vertreter des Versicherungsnehmers 
Wird der Vertrag von Ihrem Vertreter geschlossen, so sind bei 
der Anwendung von Nr. 6.1 und Nr. 6.2 sowohl die Kenntnis 
und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die 
Arglist von Ihnen zu berücksichtigen.  
Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätz-
lich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn 
weder Ihrem Vertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrläs-
sigkeit zur Last fällt. 
 
6.6. Erlöschen der Rechte des Versicherers 
Unsere Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 6.2.1), zum Rücktritt 
(Nr. 6.2.2) und zur Kündigung (Nr. 6.2.3) erlöschen mit Ablauf 
von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versi-
cherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind.  
Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn Sie oder Ihr Vertre-
ter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben. 
 
7.  Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Fol-
gen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder 
Einmalprämie 
7.1.  Beginn des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen 
in Nr. 7.3 und Nr. 7.4 zu dem im Versicherungsschein angege-
benen Zeitpunkt. 
 

7.2.  Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie Prämie 
Die erste oder einmalige Prämie ist - unabhängig von dem 
Bestehen eines Widerrufrechts - unverzüglich nach dem Zeit-
punkt des vereinbarten und im Versicherungsschein angegebe-
nen Versicherungsbeginns zu zahlen. 
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor 
Vertragsschluss, ist die erste oder einmalige Prämie unverzüg-
lich nach Vertragsschluss zu zahlen. 
Zahlen Sie nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 oder 2 be-
stimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, 
nachdem die Zahlung bewirkt ist. 
Weicht der Versicherungsschein von Ihrem Antrag oder getrof-
fenen Vereinbarungen ab, ist die erste oder einmalige Prämie 
frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungs-
scheins zu zahlen. 
Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die erste 
Rate als erste Prämie 
 
7.3.  Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug  
Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 7.2 
maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so können wir vom 
Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist. 
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn Sie die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten haben. 
 
7.4.  Leistungsfreiheit des Versicherers 
Wenn Sie die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach 
Nr. 7.2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlen, so sind wir 
für einen vor Zahlung der Prämie eingetretenen Versicherungs-
fall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn wir Sie durch gesonder-
te Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis 
im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung 
der Prämie aufmerksam gemacht haben. 
Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn Sie die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten haben. 
 
8. Wartezeit 
8.1.  Voraussetzung für den Beginn der Versicherung ist der 
Nachweis der Kennzeichnung.  
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt, wenn Sie die erste oder einma-
lige Prämie rechtzeitig zahlen (Nr. 7.2), jedoch nicht vor Ablauf 
der Wartezeit. 
8.2.  Die Wartezeit beträgt 3 Monate ab dem vereinbarten 
Versicherungsbeginn. Für erforderliche Untersuchungen 
und/oder Operationen infolge eines Unfalles entfällt die Warte-
zeit.  
8.3.  Bei Erkrankungen während der Wartezeit können wir 
den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Ein-
gang der Anzeige mit sofortiger Wirkung kündigen. Das Kündi-
gungsrecht beschränkt sich auf das erkrankte Tier. Wir haben 
die auf das betroffene Tier entfallende Prämie zeitanteilig zu-
rückzuzahlen. 
 
9.  Dauer und Ende des Vertrages 
9.1.  Dauer 
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen 
Zeitraum abgeschlossen. 
 
9.2.  Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der 
Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgese-
henen Zeitpunkt. 
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9.3.  Stillschweigende Verlängerung 
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert 
sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Ver-
tragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jewei-
ligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 
 
9.4.  Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 
Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei 
Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden 
Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten von Ihnen 
gekündigt werden. 
Die Kündigung muss uns spätestens drei Monate vor dem 
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen. 
 
9.5.  Wegfall des versicherten Interesses 
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versiche-
rung weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem wir vom 
Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt haben.  
 
10.  Folgeprämie 
10.1.  Fälligkeit  
a) Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt 
der jeweiligen Versicherungsperiode fällig. 
b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des 
im Versicherungsschein oder in der Prämienrechnung angege-
benen Zeitraums bewirkt ist. 
 
10.2.  Schadenersatz bei Verzug 
Sind Sie mit der Zahlung einer Folgeprämie in Verzug, ist der 
Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug ent-
standenen Schadens zu verlangen. 
 
10.3.  Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mah-
nung 
10.3.1. Wir können Sie bei nicht rechtzeitiger Zahlung einer 
Folgeprämie auf Ihre Kosten in Textform zur Zahlung auffordern 
und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zu-
gang der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung).  
Die Mahnung ist nur wirksam, wenn wir je Vertrag die rückstän-
digen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen 
benennen und außerdem auf die Rechtsfolgen - Leistungsfrei-
heit und Kündigungsrecht - aufgrund der nicht fristgerechten 
Zahlung hinweisen. Die Gebühr je Mahnung beträgt 5,00 Euro. 
10.3.2. Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist ein Versicherungsfall ein und sind Sie bei Eintritt des 
Versicherungsfalles mit der Zahlung der Prämie oder der Zin-
sen oder Kosten in Verzug, so sind wir von der Verpflichtung 
zur Leistung frei.  
10.3.3. Wir können nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten 
Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungs-
frist mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern Sie mit der Zahlung 
der geschuldeten Beträge in Verzug sind. 
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so 
verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn 
Sie zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug sind. 
Hierauf sind Sie bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen.  
 
10.4.  Zahlung der Prämie nach Kündigung 
Die Kündigung wird unwirksam, wenn Sie innerhalb eines Mo-
nats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestim-
mung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach 
Fristablauf die Zahlung leisten.  
Die Regelung über unsere Leistungsfreiheit (Nr. 10.3.2) bleibt 
unberührt. 
 

10.5.  Prämienanpassung 
10.5.1. Wir können die Prämie oder den Prämiensatz für beste-
hende Versicherungsverträge mit Wirkung vom Beginn der 
nächsten Versicherungsperiode an erhöhen. Dabei darf die 
geänderte Prämie oder der Prämiensatz die im Zeitpunkt der 
Änderung geltende Tarifprämie oder den Tarifprämiensatz für 
neu abgeschlossene Versicherungsverträge mit gleichen Tarif-
merkmalen und gleichem Deckungsumfang nicht übersteigen. 
10.5.2. Sie können den Versicherungsvertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung über die Erhöhung zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung kündigen. Die Kündi-
gung ist in Schriftform zu erklären. 
 
11.  Lastschriftverfahren 
11.1.  Pflichten des Versicherungsnehmers 
Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren verein-
bart worden, haben Sie zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Prämie 
für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen. 
 
11.2.  Änderung des Zahlungsweges 
Haben Sie es zu vertreten, dass eine oder mehrere Prämien, 
trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen wer-
den können, sind wir berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in 
Textform zu kündigen. 
Wir haben in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass Sie 
verpflichtet sind, die ausstehende Prämie und zukünftige Prä-
mien selbst zu übermitteln. 
Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlge-
schlagenen Lastschrifteinzug können Ihnen in Rechnung ge-
stellt werden. 
 
12.  Ratenzahlung 
Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten 
bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet. 
Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode 
werden sofort fällig, wenn Sie mit einer Rate ganz oder teilwei-
se in Verzug geraten oder wenn eine Entschädigung fällig wird. 
 
13.  Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
13.1.  Allgemeiner Grundsatz 
13.1.1. Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnis-
ses vor Ablauf der Versicherungsperiode steht uns für diese 
Versicherungsperiode nur derjenige Teil der Prämie zu, der 
dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz 
bestanden hat. 
13.1.2. Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der 
Versicherung weg, steht uns die Prämie zu, die wir hätten be-
anspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem 
Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem wir vom Wegfall des 
Interesses Kenntnis erlangt haben. 
 
13.2.  Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rück-
tritt, Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse 
13.2.1. Üben Sie Ihr Recht aus, Ihre Vertragserklärung inner-
halb von zwei Wochen zu widerrufen, haben wir nur den auf die 
Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien 
zu erstatten. Voraussetzung ist, dass wir in der Belehrung über 
das Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen des Widerrufs und 
den zu zahlenden Betrag hingewiesen und Sie zugestimmt 
haben, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufs-
frist beginnt. 
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, haben wir zusätz-
lich die für das erste Versicherungsjahr gezahlte Prämie zu 
erstatten; dies gilt nicht, wenn Sie Leistungen aus dem Versi-
cherungsvertrag in Anspruch genommen haben. 
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13.2.2. Wird das Versicherungsverhältnis durch unseren Rück-
tritt beendet, weil Sie Gefahrumstände, nach denen wir vor 
Vertragsannahme in Textform gefragt haben, nicht angezeigt 
haben, so steht uns die Prämie bis zum Wirksamwerden der 
Rücktrittserklärung zu. 
Wird das Versicherungsverhältnis durch unseren Rücktritt be-
endet, weil die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig 
gezahlt worden ist, so steht uns eine angemessene Geschäfts-
gebühr zu. 
13.2.3. Wird das Versicherungsverhältnis durch unsere Anfech-
tung wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht uns die 
Prämie bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung zu. 
13.2.4. Sie sind nicht zur Zahlung der Prämie verpflichtet, wenn 
das versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht 
besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versicherung, die 
für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges 
Interesse genommen ist, nicht entsteht. Wir können jedoch eine 
angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 
Haben Sie ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versi-
chert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 
verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Uns steht in diesem Fall die 
Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem wir von den die Nich-
tigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt haben. 
 
14. Veräußerung versicherter Tiere, Wegfall des Interes-
ses 
14.1.  Scheidet das Tier nachweislich durch Veräußerung oder 
Tod aus Ihrem Gewahrsam aus, so endet zu diesem Zeitpunkt 
das Versicherungsverhältnis für dieses Haustier. 
14.2.  Die für das betroffene Tier angefallene Prämie wird ab 
Eingang Ihrer Mitteilung an uns über die Veräußerung oder des 
Ablebens zeitanteilig zurückerstattet.  
 
15. Kündigungsrecht bei Insolvenz des Versicherungs-
nehmers 
Ist über Ihr Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet worden, 
können wir während der Dauer des Insolvenzverfahrens den 
Versicherungsvertrag schriftlich kündigen. Die Kündigung wird 
einen Monat nach ihrem Zugang wirksam. 
 
16. Berechnung der Entschädigungsleistung, Selbstbe-
teiligung 
16.1.  Wir ersetzen die Heilbehandlungskosten wie in Nr. 4 
beschrieben entsprechend der aktuellen Gebührenordnung für 
Tierärzte (GOT) bis zum vereinbarten Satz. Besondere Fälle 
(Nr. 16.2) und Notfälle (Nr. 16.3.) sind vom Tierarzt entspre-
chend zu begründen. 
16.2.  Besondere Fälle liegen vor, wenn die Behandlung des 
versicherten Tieres nur mit zusätzlichen tierärztlichen Leistun-
gen bzw. nur mit einer besonderen technischen Ausstattung 
erbracht werden kann. 
16.3.  Notfälle sind alle Situationen, in denen Gefahr für Leib 
und Leben des betroffenen Tieres, das heißt des Notfallpatien-
ten, besteht und damit eine unverzügliche Behandlung des 
Tieres durch einen Tierarzt begründet. 
16.4.  Dies gilt auch für im Ausland erbrachte Leistungen. 
16.5.  Die jährliche Entschädigung ist auf den vereinbarten 
Betrag beschränkt. 
16.6.  Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig 
errechnete Betrag einschließlich Ersatz für sonstige versicherte 
Kosten wird je Versicherungsfall um die vereinbarte Selbstbe-
teiligung gekürzt. 
 
17.   Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 
19.1.  Fälligkeit der Entschädigung 

Die Entschädigung wird fällig, wenn unsere Feststellungen zum 
Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind. 
Sie können einen Monat nach Meldung des Schadens den 
Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der 
Sache mindestens zu zahlen ist. 
 
17.2.  Verzinsung 
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechts-
grund eine weitergehende Zinspflicht besteht: 
a) die Entschädigung ist - soweit sie nicht innerhalb eines Mo-
nats nach Meldung des Schadens geleistet wird - seit Anzeige 
des Schadens zu verzinsen; 
b) der Zinssatz beträgt 4 Prozent, soweit nicht aus einem ande-
ren Rechtsgrund ein höherer Zins zu zahlen ist; 
c) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig. 
 
17.3.  Hemmung 
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 17.1 und Nr. 17.2 a) 
ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Ihres 
Verschuldens die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht ge-
zahlt werden kann. 
 
17.4.  Aufschiebung der Zahlung 
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung von Ihnen bestehen; 
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen Sie 
oder Ihren Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungs-
falles noch läuft; 
 
18.  Obliegenheiten  
18.1.  Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 
18.1.1. Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die Sie vor dem 
Versicherungsfall zu erfüllen haben, sind: 
a) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie 
vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften; 
b) die Einhaltung aller vertraglich bestimmten sonstigen 
Obliegenheiten. 
c)  Sie verpflichten sich, die von einem anerkannten Tier-
arzt empfohlenen Impf- und Vorsorgemaßnahmen gemäß Nr. 
4.2 zur Vorbeugung von Erkrankungen durchführen zu lassen. 
d)  Sie verpflichten sich, vor der Inanspruchnahme von 
physiotherapeutischen Maßnahmen gemäß Nr. 4.3 das Einver-
ständnis von uns einzuholen.  
e)  Sie verpflichten sich, vor Tötung des versicherten Tieres 
das Einverständnis des leitenden Tierarztes des Versicherers 
einzuholen, es sei denn, dass unser Einverständnis nicht ab-
gewartet werden kann und ein Tierarzt die Nottötung bestätigt.  
f) Sie haben den Versicherungsfall nach Möglichkeit abzuwen-
den oder zu mindern. 
18.1.2. Verletzen Sie vorsätzlich oder grob fahrlässig eine 
Obliegenheit, die Sie vor Eintritt des Versicherungsfalles uns 
gegenüber zu erfüllen hatten, so können wir innerhalb eines 
Monats, nachdem wir von der Verletzung Kenntnis erlangt 
haben, den Vertrag fristlos kündigen. 
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn Sie bewei-
sen, dass Sie die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grobfahr-
lässig verletzt hat. 
 
18.2. Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalls 
18.2.1. Sie haben bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls 
a) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 
Schadens zu sorgen; 
b) uns den Schadeneintritt, nachdem Sie von ihm Kenntnis 
erlangt hat, unverzüglich - gegebenenfalls auch mündlich oder 
telefonisch - anzuzeigen; 
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c) Unseren Weisungen zur Schadenabwendung/-
minderung - gegebenenfalls auch mündlich oder telefonisch - 
einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten; 
d)  Sie sind verpflichtet, uns jede zumutbare Untersuchung 
über Ursache und Höhe Ihrer Leistungspflicht zu gestatten, jede 
hierzu dienliche Auskunft wahrheitsgemäß zu erteilen und ggf. 
die behandelnden Tierärzte von ihrer Schweigepflicht zu ent-
binden. 
e)  Sie haben die angefallenen Kosten durch Vorlage der 
Originalrechnungen des Tierarztes unverzüglich, spätestens 
einen Monat nach Beendigung der tierärztlichen Behandlung 
des erkrankten Tieres, nachzuweisen. 
f)  Sie geben uns auf Wunsch die Gelegenheit, Feststel-
lungen über Grund und Höhe der Kosten zu treffen. Die Ärzte, 
die das versicherte Tier behandelt oder untersucht haben, sind 
ermächtigt, alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen bzw. Pati-
entendaten zur Verfügung zustellen. 
g) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigen-
tum unverzüglich der Polizei anzuzeigen; 
18.2.2. Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versi-
cherers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten 
gemäß Nr. 18.2.1. ebenfalls zu erfüllen - soweit ihm dies nach 
den tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist. 
 
18.3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 
18.3.1. Verletzen Sie eine Obliegenheit nach  Nr. 18.1 oder Nr. 
18.2 vorsätzlich, so sind wir von der Verpflichtung zur Leistung 
frei. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit sind wir be-
rechtigt, unsere Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der 
Schwere Ihres Verschuldens entspricht.  
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit haben Sie zu 
beweisen. 
18.3.2. Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung 
sind wir jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit Sie nachwei-
sen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die 
Feststellung oder den Umfang der unserer Leistungspflicht 
ursächlich ist. 
18.3.3. Verletzen Sie eine nach Eintritt des Versicherungsfalles 
bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit so sind 
wir nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn Wir 
Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechts-
folge hingewiesen haben. 
 
19. Gefahrerhöhung 
19.1. Begriff der Gefahrerhöhung 
19.1.1. Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der 
Ihrer Vertragserklärung die tatsächlich vorhandenen Umstände 
so verändert werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalls 
oder eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfer-
tigte Inanspruchnahme von uns wahrscheinlicher wird. 
19.1.2. Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht 
nur - vorliegen, wenn   
a) sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert nach dem wir vor 
Vertragsschluss gefragt haben,  
b) von der dokumentierten Verwendungsart abgewichen wird, 
c) die Haltungsweise der Tiere verändert wird. 
19.1.3. Eine Gefahrerhöhung nach Nr. 19.1.1 liegt nicht vor, 
wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den 
Umständen als mitversichert gelten soll. 
 
19.2. Pflichten des Versicherungsnehmers 
19.2.1. Nach Abgabe Ihrer Vertragserklärung dürfen Sie ohne 
unsere vorherige Zustimmung keine Gefahrerhöhung vorneh-
men oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.  

19.2.2. Erkennen Sie nachträglich, dass Sie ohne unsere vorhe-
rige Zustimmung eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder 
gestattet haben, so müssen Sie diese uns unverzüglich anzei-
gen. 
19.2.3. Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe Ihrer Vertrags-
erklärung unabhängig von Ihrem Willen eintritt, müssen Sie uns 
unverzüglich anzeigen, nachdem Sie von ihr Kenntnis erlangt 
hat. 
 
19.3. Kündigung oder Vertragsanpassung durch den 
Versicherer 
19.3.1. Kündigungsrecht des Versicherers 
Verletzen Sie Ihre Verpflichtung nach Nr. 19.2.1, können wir 
den Vertrag fristlos kündigen, wenn Sie Ihre Verpflichtung vor-
sätzlich oder grob fahrlässig verletzt haben. Das Nichtvorliegen 
von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haben Sie zu beweisen.  
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, können wir 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
Wird uns eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 19.2.1 
und Nr. 19.2.2. bekannt, können wir den Vertrag unter Einhal-
tung einer Frist von einem Monat kündigen. 
19.3.2. Vertragsänderung 
Statt der Kündigung können wir ab dem Zeitpunkt der Gefahr-
erhöhung eine unseren Geschäftsgrundsätzen entsprechende 
erhöhte Prämie verlangen oder die Absicherung der erhöhten 
Gefahr ausschließen. 
Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr 
als 10 Prozent oder schließen wir die Absicherung der erhöhten 
Gefahr aus, so können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang unserer Mitteilung ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen. In der Mitteilung haben wir Sie auf dieses Kündi-
gungsrecht hinzuweisen. 
 
19.4. Erlöschen der Rechte des Versicherers 
Unsere Rechte zur Kündigung oder Vertragsanpassung nach 
Nr. 19.3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab 
unserer Kenntnis von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden 
oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Ge-
fahrerhöhung bestanden hat. 
 
19.5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 
19.5.1. Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall 
ein, so sind wir nicht zur Leistung verpflichtet, wenn Sie Ihre 
Pflichten nach Nr. 19.2.1 vorsätzlich verletzt haben. Verletzen 
Sie diese Pflichten grob fahrlässig, so sind wir berechtigt, unse-
re Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere Ihres 
Verschuldens entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahr-
lässigkeit haben Sie zu beweisen. 
19.5.2. Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 19.2.2 und Nr. 
19.2.3 sind wir für einen Versicherungsfall, der später als einen 
Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem uns die Anzeige 
hätte zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn Sie Ihre 
Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt haben. Haben Sie Ihre Pflicht 
grob fahrlässig verletzt, so gilt Nr. 19.5.1 Satz 2 und 3 entspre-
chend. Unsere Leistungspflicht bleibt bestehen, wenn uns die 
Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem uns die Anzeige 
hätte zugegangen sein müssen, bekannt war. 
19.5.3. Unsere Leistungspflicht bleibt bestehen,  
a) soweit Sie nachweisen, dass die Gefahrerhöhung nicht 
ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder den 
Umfang der Leistungspflicht war oder 
b) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles 
unsere Frist für die Kündigung abgelaufen und eine Kündigung 
nicht erfolgt war oder 
c) wenn wir statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der 
Gefahrerhöhung eine unseren Geschäftsgrundsätzen entspre-
chende erhöhte Prämie verlangen. 
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20.  Versicherung für fremde Rechnung 
20.1.  Rechte aus dem Vertrag 
Sie können den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für 
das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. Die Aus-
übung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur Ihnen und nicht 
auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte 
den Versicherungsschein besitzt. 
 
20.2.  Zahlung der Entschädigung 
Wir können vor Zahlung der Entschädigung an Sie den Nach-
weis verlangen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu 
erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung 
nur mit Ihrer Zustimmung verlangen. 
 
20.3.  Kenntnis und Verhalten 
23.3.1 Soweit Ihre Kenntnis und Ihr Verhalten von rechtlicher 
Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde Rech-
nung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu 
berücksichtigen. 
Soweit der Vertrag Ihre Interessen und die des Versicherten 
umfasst, müssen Sie sich für Ihr Interesse das Verhalten und 
die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der 
Versicherte Repräsentant von Ihnen ist. 
23.3.2. Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, 
wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist 
oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung von Ihnen nicht 
möglich oder nicht zumutbar war. 
23.3.3. Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen 
an, wenn Sie den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten ge-
schlossen und uns nicht darüber informiert haben. 
 
21.  Wiederherbeigeschaffte Tiere 
21.1  Anzeigepflicht 
Wird der Verbleib abhanden gekommener Tiere ermittelt, so 
haben Sie dies uns nach Kenntniserlangung unverzüglich in 
Textform anzuzeigen. 
 
21.2.  Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung 
Haben Sie den Besitz eines abhanden gekommenen Tieres 
zurückerlangt, nachdem für dieses Tier eine Entschädigung 
gezahlt worden ist, so haben Sie die Entschädigung zurückzu-
zahlen.  
 
21.3.  Gleichstellung 
Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn 
Sie die Möglichkeit haben, sich den Besitz wieder zu verschaf-
fen. 
 
22.  Übergang von Ersatzansprüchen 
22.1.   Übergang von Ersatzansprüchen 
Steht Ihnen ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht 
dieser Anspruch auf uns über, so weit wir den Schaden erset-
zen.  
Der Übergang kann nicht zu Ihrem Nachteil geltend gemacht 
werden.  
Richtet sich Ihr Ersatzanspruch gegen eine Person, mit der Sie 
bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebten, 
kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, 
diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht. 
 
22.2.  Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprü-
chen 
Sie haben Ihren Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses 
Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden 

Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach Übergang des 
Ersatzanspruchs auf uns bei dessen Durchsetzung durch uns 
soweit erforderlich mitzuwirken. 
Verletzen Sie diese Obliegenheit vorsätzlich, sind wir zur Leis-
tung insoweit nicht verpflichtet, als wir infolge dessen keinen 
Ersatz von dem Dritten erlangen können. Im Fall einer grob 
fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit sind wir berechtigt, 
unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit tragen Sie. 
 
23.  Kündigung nach dem Versicherungsfall 
23.1.  Kündigungsrecht 
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der 
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kün-
digung ist in Schriftform zu erklären. Sie muss der anderen 
Vertragspartei spätestens einen Monat nach Auszahlung oder 
Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein. 
 
23.2.  Kündigung durch Versicherungsnehmer 
Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung sofort nach ihrem Zugang 
bei uns wirksam. Sie können jedoch bestimmen, dass die Kün-
digung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum 
Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird. 
 
23.3.  Kündigung durch Versicherer 
Unsere Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang bei 
Ihnen wirksam. 
 
23.4.  Keine Kündigung im Versicherungsfall 
Kommt es zu einem Versicherungsfall infolge einer Kastration 
des versicherten Tieres, ist eine Kündigung des Versicherungs-
nehmers und/oder des Versicherers ausgeschlossen. Im Übri-
gen bleibt eine Kündigung nach Ziffer 23.1 bis 23.3 unberührt. 
 
24.  Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 
24.1.  Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung 
des Versicherungsfalles 
24.1.1. Führen Sie den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so 
sind wir von der Entschädigungspflicht frei. 
Ist die Herbeiführung des Schadens gemäß Satz 1 durch 
rechtskräftiges Strafurteil wegen Tierquälerei festgestellt, so gilt 
die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als bewiesen. 
24.1.2. Führen Sie den Schaden grob fahrlässig herbei, so sind 
wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres 
Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
 
24.2.  Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles 
Wir sind von der Entschädigungspflicht frei, wenn Sie unsr 
arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der 
Entschädigung von Bedeutung sind, täuschen oder zu täuschen 
versuchen. 
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechts-
kräftiges Strafurteil gegen Sie wegen Betruges oder Betrugs-
versuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des 
Satzes 1 als bewiesen. 
 
25.  Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 
25.1.  Form 
So weit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in 
diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für 
uns bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versiche-
rungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber uns 
erfolgen, in Textform abzugeben. 
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Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des 
Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in des-
sen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet 
werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von 
Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt. 
 
25.2.  Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensände-
rung 
Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt, 
genügt für eine Willenserklärung, die Ihnen gegenüber ab-
zugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an 
die letzte uns bekannte Anschrift.  
Entsprechendes gilt bei einer uns nicht angezeigten Namens-
änderung.  
Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes 
als zugegangen. 
 
25.3.  Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Nie-
derlassung 
Haben Sie die Versicherung unter der Anschrift Ighres Gewer-
bebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der 
gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 25.2 
entsprechend Anwendung. 
 
26.  Vollmacht des Versicherungsvertreters 
26.1 Erklärungen des Versicherungsnehmers 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, von Ihnen 
abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betreffend 
a)  den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungs-
vertrages; 
b)  ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich 
dessen Beendigung; 
c)  Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des 
Vertrages und während des Versicherungsverhältnisses. 
 
26.2.  Erklärungen des Versicherers 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Ihnen von 
uns ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge 
zu übermitteln. 
 
26.3.  Zahlungen an den Versicherungsvertreter 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, 
die Sie im Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem Ab-
schluss eines Versicherungsvertrags an ihn leisten, anzuneh-
men.  
Eine Beschränkung dieser Vollmacht müssen Sie nur gegen 
sich gelten lassen, wenn Sie die Beschränkung bei der Vor-

nahme der Zahlung kannten oder in Folge grober Fahrlässigkeit 
nicht kannten. 
 
27.  Repräsentanten 
Sie müssen sich die Kenntnis und das Verhalten Ihrer Reprä-
sentanten zurechnen lassen. 
 
28.  Verjährung 
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren. 
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der 
Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch 
begründenden Umständen und der Person des Schuldners 
Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen 
müsste. 
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns ange-
meldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum 
zwischen Anmeldung und Zugang unserer in Textform mitge-
teilten Entscheidung beim Anspruchsteller nicht mit. 
 
29.  Zuständiges Gericht 
 
29.1.  Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungs-
vermittler 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilpro-
zessordnung auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen 
Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz, in Er-
mangelung eines solchen Ihren gewöhnlichen Aufenthalt ha-
ben. Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versi-
cherung handelt, können Sie Ihre Ansprüche auch bei dem für 
den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zustän-
digen Gericht geltend machen.  
 
29.2.  Klagen gegen Versicherungsnehmer 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung gegen Sie ist ausschließlich das Gericht ört-
lich zuständig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung 
Ihren Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen Ihren gewöhnli-
chen Aufenthalt haben. Soweit es sich bei dem Vertrag um eine 
betriebliche Versicherung handelt, können Sie Ihre Ansprüche 
auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewer-
bebetriebes zuständigen Gericht geltend machen. 
 
30.  Anzuwendendes Recht 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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Leistungsübersicht 
Versichert sind die im Versicherungsschein genannten Tarife 
 

TKHK-1004 
 

Der Deckungsumfang richtet sich nach dem gewählten Tarif Basis, Komfort, Jagd-/Arbeitshunde oder Operationskosten und nach den gewählten
Zusatzleistungen für Züchter. Die Tarife beinhalten - soweit nicht im Versicherungsvertrag anders geregelt - die nachstehend aufgeführten  
Deckungsinhalte. Diese sind summarisch bis zum jeweils angegebenen Höchstbetrag, je Versicherungsjahr mitversichert. 
 
Ambulante und stationäre Heilbehandlung Tarife für Hunde Tarife für Katzen 

 Basis Komfort Jagd-
/Arbeitshunde 

Basis Komfort 

      
Jahreshöchstleistung  
für ambulante und stationäre Heilbehandlung einschließlich 
Medikation sowie Operationen 

2.500 € 5.000 € 3.000 € 2.000 € 3.000 € 

freie Wahl des Tierarztes oder der Tierklinik      
Ersatz nach der aktuellen Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) 
bis zum  
- in besonderen Fällen bzw. bei Notdiensten bis zum 

 
2,0 
3,0 

 
fachen 
Satz 

 
2,0 
3,0 

 
fachen 
Satz 

 
2,0 
3,0 

 
fachen 
Satz 

 
2,0 
3,0 

 
fachen 
Satz 

 
2,0 
3,0 

 
fachen 
Satz 

Unterbringungskosten des Tieres (bei Krankenhausaufenthalt 
oder Reha-Maßnahmen des Tierhalters) ab 2. Tag für max. 30 
Tage im Jahr.  Pro Tag 

-- 10 € -- -- 5 € 

Auslandsschutz bis 4 Monate       
Reiseservice (Informationen über Einreise-, Quarantäne- und 
Impfbestimmungen im Ausland)      

Gesundheitsvorsorgepauschale (Impfungen, Wurmkuren, Floh- 
und Zeckenmittel, Zahnprophylaxe, Gesundheitscheck) -- 100 € 50 € -- 100 € 

Kastration von männlichen Tieren  -- 150 € -- -- 50 € 
Kastration von weiblichen Tieren  -- 300 € -- -- 80 € 
Physiotherapie (nach Operationen) -- 400 € -- -- -- 
Selbstbeteiligung je gemeldetem Leistungsfall 20% 20% 20% 20% 20% 

 
Zusatzleistungen für Züchter   
 Tarif für Hunde  
Zuchttechnische Leistungen  
(Bluttest, künstliche Befruchtung, Spermagewinnung, Pro-
gestrontest, Tupferproben, Abstriche, Ultraschall und Röntgen) 

80% der Kosten, 
max. 50 € je Leistung, insgesamt max. 300 € 

 

Kaiserschnitt 300 €  

 
Operationskosten   
 Tarif für Hunde Tarif für Katzen 
Jahreshöchstleistung für ambulante und stationäre Behandlun-
gen aufgrund eines chirurgischen Eingriffes incl. der pre- und 
postoperativen Behandlung. Ausgenommen sind Kastrationen 
und Sterilisationen. Mitversichert sind die Kosten für Unterbrin-
gung und Verpflegung für max. 15 Tage. 

3.000 € 2.000 € 

freie Wahl des Tierarztes oder der Tierklinik   
Ersatz nach der aktuellen Gebührenordnung für Tierärzte 
(GOT) bis zum  
- in besonderen Fällen bzw. bei Notdiensten bis zum 

 
2,0fachen Satz 
3,0fachen Satz 

 
2,0fachen 
3,0fachen 

Selbstbeteiligung je gemeldetem Leistungsfall 20% 20% 

 = versichert -- = nicht versichert 
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Umfang des Versicherungsschutzes 
 
1 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall 
 
1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten 

Risikos für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen 
eines während der Wirksamkeit der Versicherung eingetrete-
nen Schadenereignisses (Versicherungsfall), das einen Per-
sonen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Vermögensscha-
den zur Folge hatte, aufgrund 

 
g e s e t z l i c h e r   H a f t p f l i c h t b e s t i m m u n g e n 

p r i v a t r e c h t l i c h e n   I n h a l t s 
 

von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genom-
men wird. 

 
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schä-
digung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeit-
punkt der Schadenverursachung, die zum Schadenereignis 
geführt hat, kommt es nicht an. 

 
1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn 

es sich um gesetzliche Ansprüche handelt, 
 

(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbst-
vornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz 
statt der Leistung; 

 
(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nach-

erfüllung durchführen zu können; 
 
(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegens-

tandes oder wegen des Ausbleibens des mit der Ver-
tragsleistung geschuldeten Erfolges; 

 
(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen 

auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung; 
 
(5)  auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzöge-

rung der Leistung; 
 
(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Er-

satzleistungen. 
 
 
2 Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen 
 

Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinba-
rung erweitert werden auf die gesetzliche Haftpflicht privat-
rechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen 

 
2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch 

Sachschäden entstanden sind; 
 
2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden 

dann die Bestimmungen über Sachschäden Anwendung. 
 
 
3 Versichertes Risiko 
 
3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht 
 

(1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträ-
gen angegebenen Risiken des Versicherungsnehmers, 

 
(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versiche-

rungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Ri-
siken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder 
Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- o-
der Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die 
der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht un-
terliegen, 

 
(3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach 

Abschluss der Versicherung neu entstehen (Vorsorge-
versicherung) und die in Ziff. 4 näher geregelt sind. 

 
3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen 

des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder 
Erlass neuer Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann den 

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG • Direktion für Deutschland • Berliner Str. 56-58 • 60311 Frankfurt a.M. • T +49 (0)69 1332-0 
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Vertrag jedoch unter den Voraussetzungen von Ziff. 21 kündi-
gen. 

 
 
4 Vorsorgeversicherung 
 
4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu 

entstehen, sind im Rahmen des bestehenden Vertrages sofort 
versichert. 

 
(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Auffor-

derung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb 
eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch 
mit der Prämienrechnung erfolgen. Unterlässt der Ver-
sicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der 
Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend 
ab dessen Entstehung. 

 
Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko 
angezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu 
beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss 
der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekom-
men ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen 
war. 

 
(2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko eine 

angemessene Prämie zu verlangen. Kommt eine Eini-
gung über die Höhe der Prämie innerhalb einer Frist 
von einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht zu-
stande, entfällt der Versicherungsschutz für das neue 
Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 

 
4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Ent-

stehung bis zur Einigung im Sinne von Ziff. 4.1 (2) auf den Be-
trag von EUR 250.000,- für Personenschäden und EUR 
75.000,- für Sachschäden und – soweit vereinbart - EUR 
10.000,- für Vermögensschäden begrenzt, sofern nicht im 
Versicherungsschein geringere Versicherungssummen fest-
gesetzt sind. 

 
4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken 
 

(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines 
Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahr-
zeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Versiche-
rungspflicht unterliegen; 

 
(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von 

Bahnen; 
 

(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht 
unterliegen; 

 
(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im 

Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu 
versichern sind. 

 
 
5 Leistungen der Versicherung 
 
5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflicht-

frage, die Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche 
und die Freistellung des Versicherungsnehmers von berech-
tigten Schadensersatzverpflichtungen.  

 
Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn 
der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen 
Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung 
verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. 
Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versicherungsneh-
mer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder ge-
schlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit 
der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestan-
den hätte.  

 

Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsneh-
mers mit bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, 
hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei 
Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen. 

 
5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung 

des Schadens oder Abwehr der Schadensersatzansprüche 
zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Ver-
sicherungsnehmers abzugeben. 

 
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit 
über Schadensersatzansprüche gegen den Versicherungs-
nehmer, ist der Versicherer zur Prozessführung bevollmäch-
tigt. Er führt den Rechtsstreit im Namen des Versicherungs-
nehmers auf seine Kosten. 

 
5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereignis-

ses, das einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haft-
pflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines 
Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem Versiche-
rer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer die 
gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders ver-
einbarten höheren Kosten des Verteidigers. 

 
5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das 

Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden 
Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung dieses 
Rechts bevollmächtigt. 

 
 
6 Begrenzung der Leistungen 
 
6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem 

Versicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen 
begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungs-
schutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen er-
streckt. 

 
6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Ent-

schädigungsleistungen des Versicherers für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres auf das Zweifache der 
vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. 

 
6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintre-

tende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der 
im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten 
ist, wenn diese  
- auf derselben Ursache, 
- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachli-

chem und zeitlichem, Zusammenhang oder 
- auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln 
beruhen. 

 
6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungs-

nehmer bei jedem Versicherungsfall mit einem im Versiche-
rungsschein festgelegten Betrag an der Schadensersatzleis-
tung (Selbstbehalt). Soweit nicht etwas anderes vereinbart 
wurde, ist der Versicherer auch in diesen Fällen zur Abwehr 
unberechtigter Schadensersatzansprüche verpflichtet. 

 
6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht 

auf die Versicherungssummen angerechnet. 
 
6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem 

Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt der Versi-
cherer die Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungs-
summe zur Gesamthöhe dieser Ansprüche. 

 
6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Renten-

zahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente 
die Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger 
sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall noch verblei-
benden Restbetrag der Versicherungssumme, so wird die zu 
leistende Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme 
bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom Ver-
sicherer erstattet. 
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Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende 
Vorschrift der Verordnung über den Versicherungsschutz in 
der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gülti-
gen Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles. 

 
Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versiche-
rungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, 
wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme o-
der die nach Abzug sonstiger Leistungen verbleibende Rest-
versicherungssumme übersteigt, werden die sonstigen Leis-
tungen mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungssumme 
abgesetzt. 

 
6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines 

Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder 
Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, 
hat der Versicherer für den von der Weigerung an entstehen-
den Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen und 
Kosten nicht aufzukommen. 

 
 
7 Ausschlüsse 
 

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind von der Versi-
cherung ausgeschlossen: 

 
7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden 

vorsätzlich herbeigeführt haben. 
 
7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden 

dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren 
Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit 
- Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 
- Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben. 

 
7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder 

Zusagen über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers hinausgehen. 

 
7.4 Haftpflichtansprüche 
 

(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziff. 7.5 
benannten Personen gegen die Mitversicherten, 

 
(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben 

Versicherungsvertrages, 
 
(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versi-

cherungsvertrages. 
 
7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer 
 

(1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in 
häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im Ver-
sicherungsvertrag mitversicherten Personen gehören; 

 
Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im 
Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder ver-
gleichbarer Partnerschaften nach dem Recht anderer 
Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, 
Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, 
Großeltern und Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern 
und -kinder (Personen, die durch ein familienähnliches, 
auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und 
Kinder miteinander verbunden sind). 

 
(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, 

wenn der Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähi-
ge, beschränkt geschäftsfähige oder betreute Person 
ist; 

 
(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versiche-

rungsnehmer eine juristische Person des privaten oder 
öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein 
ist; 

(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesell-
schaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene 
Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts ist; 

 
(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer 

eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist; 
 
(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwal-

tern; 
 

zu Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5: 
 

Die Ausschlüsse unter Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5 (2) bis (6) erstre-
cken sich auch auf Haftpflichtansprüche von Angehörigen der 
dort genannten Personen, die mit diesen in häuslicher Ge-
meinschaft leben. 

 
7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und 

allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn der 
Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, ge-
pachtet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht erlangt hat 
oder sie Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertra-
ges sind. 

 
7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und 

allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn 
 

(1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tä-
tigkeit des Versicherungsnehmer an diesen Sachen 
(Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, Prüfung und 
dgl.) entstanden sind; bei unbeweglichen Sachen gilt 
dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder 
Teile von ihnen unmittelbar von der Tätigkeit betroffen 
waren; 

 
(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versi-

cherungsnehmer diese Sachen zur Durchführung sei-
ner gewerblichen oder beruflichen Tätigkeiten (als 
Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche und dgl.) 
benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Aus-
schluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von 
ihnen unmittelbar von der Benutzung betroffen waren; 

 
(3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tä-

tigkeit des Versicherungsnehmer entstanden sind und 
sich diese Sachen oder - sofern es sich um unbewegli-
che Sachen handelt - deren Teile im unmittelbaren 
Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben; die-
ser Ausschluss gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer beweist, dass er zum Zeitpunkt der Tätigkeit offen-
sichtlich notwendige Schutzvorkehrungen zur Vermei-
dung von Schäden getroffen hatte.  

 
zu Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7: 

 
Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziff. 7.6 und 
Ziff. 7.7 in der Person von Angestellten, Arbeitern, Bedienste-
ten, Bevollmächtigten oder Beauftragten des Versicherungs-
nehmers gegeben, so entfällt gleichfalls der Versicherungs-
schutz, und zwar sowohl für den Versicherungsnehmer als 
auch für die durch den Versicherungsvertrag etwa mitversi-
cherten Personen. 

 
7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungs-

nehmer hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder 
sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Liefe-
rung oder Leistung liegenden Ursache und alle sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn 
die Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil der Sa-
che oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und zur Be-
schädigung oder Vernichtung der Sache oder Leistung führt.  

 
Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte 
im Auftrag oder für Rechnung des Versicherungsnehmers die 
Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder 
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sonstigen Leistungen übernommen haben. 
 
7.9 Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Scha-

denereignissen; Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII 
sind jedoch mitversichert. 

 
7.10 (a) Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen 

Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz oder anderer 
auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basieren-
den nationalen Umsetzungsgesetzen geltend gemacht wer-
den. Dies gilt auch dann, wenn der Versicherungsnehmer von 
einem Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 
privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch solche Um-
weltschäden entstandenen Kosten in Anspruch genommen 
wird. 

 
Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche er-
halten, die auch ohne Bestehen des Umweltschadensgeset-
zes oder anderer auf der EU- Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) basierender nationaler Umsetzungsgesetze be-
reits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privat-
rechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer geltend 
gemacht werden könnten. 

 
Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung pri-
vater Haftpflichtrisiken. 

 
7.10 (b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwir-

kung. 
 

Dieser Ausschluss gilt nicht 
 

(1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken 
 

oder 
 

(2) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer her-
gestellte oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), 
durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausfüh-
rung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten 
entstehen (Produkthaftpflicht). 

 
Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch 
Umwelteinwirkung, die aus der Planung, Herstellung, Liefe-
rung, Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von 
 
- Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe her-

zustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu beför-
dern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen); 

- Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz 
(UmweltHG-Anlagen); 

- Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestim-
mungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterlie-
gen; 

- Abwasseranlagen 
 
oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen be-
stimmt sind. 

 
7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbest-

haltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind. 
 
7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem 

oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit energiereichen 
ionisierenden Strahlen (z.B. Strahlen von radioaktiven Stoffen 
oder Röntgenstrahlen). 

 
7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen 

sind auf 
 
(1) gentechnische Arbeiten, 
 
(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO), 
 
(3) Erzeugnisse, die 

- Bestandteile aus GVO enthalten, 

- aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden. 
 
7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen 

durch 
 

(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer 
handelt, 

 
(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen, 
 
(3) Überschwemmungen stehender oder fließender Ge-

wässer. 
 
7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der 

Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, so-
weit es sich handelt um Schäden aus 

 
(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Ver-

änderung von Daten, 
 

(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten, 
 
(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaus-

tausch, 
 
(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen. 

 
7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- 

oder Namensrechtsverletzungen. 
 
7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schi-

kane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Dis-
kriminierungen. 

 
7.18 Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der 

Übertragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers re-
sultieren. Das Gleiche gilt für Sachschäden, die durch Krank-
heit der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm ge-
haltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. In beiden 
Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der Versiche-
rungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig gehandelt hat. 

 
 

Beginn des Versicherungsschutzes/Prämienzahlung 
 
 
8 Beginn des Versicherungsschutzes 
 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsneh-
mer die erste oder einmalige Prämie rechtzeitig im Sinne von 
Ziff. 9.1 zahlt. Die in Rechnung gestellte Prämie enthält die 
Versicherungsteuer, die der Versicherungsnehmer in der je-
weils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat. 

 
 
9 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erste oder ein-

malige Prämie 
 
9.1 Die erste oder einmalige Prämie wird unverzüglich nach 

Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungs-
scheins fällig. Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten ver-
einbart, gilt als erste Prämie nur die erste Rate der ersten Jah-
resprämie. 

 
9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige 

Prämie nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeit-
punkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeit-
punkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Für 
Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung der Prämie eintreten, 
ist der Versicherer nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, 
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Ver-
sicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der 
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Prämie aufmerksam gemacht hat. 
 
9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige 

Prämie nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zu-
rücktreten, solange die Prämie nicht gezahlt ist. Der Versiche-
rer kann nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

 
 
10 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgeprämie 
 
10.1 Die Folgeprämien sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt 

ist, am Monatsersten des vereinbarten Prämienzeitraums fäl-
lig. 

 
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versiche-
rungsschein oder in der Prämienrechnung angegebenen Zeit-
punkt erfolgt. 

 
10.2 Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der 

Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, 
dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. 

 
Der Versicherer wird ihn schriftlich zur Zahlung auffordern und 
eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen setzen. 

 
Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Ver-
sicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in 
Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei 
Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, 
wenn sie die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und 
Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die 
nach den Ziff. 10.3 und 10.4 mit dem Fristablauf verbunden 
sind. Der Versicherer ist berechtigt, je Mahnschreiben eine 
Kostenpauschale (Mahngebühr) in Höhe von 5,- EUR zu be-
rechnen. 

 
10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist 

noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt 
bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der 
Zahlungsaufforderung nach Ziff. 10.2 Abs. 2 darauf hingewie-
sen wurde. 

 
10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist 

noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den 
Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den 
Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 
10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen hat.  

 
Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungs-
nehmer danach innerhalb eines Monats den angemahnten 
Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die 
zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung einge-
treten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 

 
 
11 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung 
 

Ist die Einziehung der Prämie von einem Konto vereinbart, gilt 
die Zahlung als rechtzeitig, wenn die Prämie zum Fälligkeits-
tag eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer 
einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht. 

 
Konnte die fällige Prämie ohne Verschulden des Versiche-
rungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist 
die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüg-
lich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforde-
rung des Versicherers erfolgt. 

 
Kann die fällige Prämie nicht eingezogen werden, weil der 
Versicherungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen 
hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen 
zu vertreten, dass die Prämie nicht eingezogen werden kann, 
ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des 
Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer 
ist zur Übermittlung der Prämie erst verpflichtet, wenn er vom 

Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist. 
 
12 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 
 

Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten vereinbart, sind die 
noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versiche-
rungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist. 

 
Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Prä-
mienzahlung verlangen. 

 
 
13 Prämienregulierung 
 
13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, 

ob und welche Änderungen des versicherten Risikos gegen-
über den früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforde-
rung kann auch durch einen Hinweis auf der Prämienrech-
nung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch des 
Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum 
Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versicherungs-
nehmer eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestell-
ten Prämienunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit 
der Angaben kein Verschulden trifft. 

 
13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers 

oder sonstiger Feststellungen wird die Prämie ab dem Zeit-
punkt der Veränderung berichtigt (Prämienregulierung), beim 
Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des 
Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Die vertraglich ver-
einbarte Mindestprämie darf dadurch nicht unterschritten wer-
den. Alle entsprechend Ziff. 15.1 nach dem Versicherungsab-
schluss eingetretenen Erhöhungen und Ermäßigungen der 
Mindestprämie werden berücksichtigt. 

 
13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mittei-

lung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die An-
gaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe der für 
diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Prämie ver-
langen. Werden die Angaben nachträglich gemacht, findet ei-
ne Prämienregulierung statt. Eine vom Versicherungsnehmer 
zuviel gezahlte Prämie wird nur zurückerstattet, wenn die An-
gaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mittei-
lung der erhöhten Prämie erfolgten. 

 
13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf 

Versicherungen mit Prämienvorauszahlung für mehrere Jahre. 
 
 
14 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
 

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, 
soweit durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur 
Anspruch auf den Teil der Prämie, der dem Zeitraum ent-
spricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. 

 
 
15 Prämienangleichung 
 
15.1 Die Versicherungsprämien unterliegen der Prämienanglei-

chung. Soweit die Prämien nach Lohn-, Bau- oder Umsatz-
summe berechnet werden, findet keine Prämienangleichung 
statt. Mindestprämien unterliegen unabhängig von der Art der 
Prämienberechnung der Prämienangleichung. 

 
15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für 

die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen Prozentsatz 
sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Scha-
denzahlungen aller zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflicht-
versicherung zugelassenen Versicherer gegenüber dem vor-
vergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten 
Prozentsatz rundet er auf die nächst niedrigere, durch fünf 
teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei 
auch die speziell durch den einzelnen Schadenfall veranlass-
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ten Ausgaben für die Ermittlung von Grund und Höhe der Ver-
sicherungsleistungen. 
Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist 
die Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen 
geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu ange-
meldeten Schadenfälle. 

 
15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im 

Falle einer Verminderung verpflichtet, die Folgejahresprämie 
um den sich aus Ziff. 15.2 ergebenden Prozentsatz zu verän-
dern (Prämienangleichung). Die veränderte Folgejahresprä-
mie wird dem Versicherungsnehmer mit der nächsten Prä-
mienrechnung bekannt gegeben. 

 
Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versi-
cherers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen ge-
ringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhän-
der jeweils für diese Jahre nach Ziff. 15.2 ermittelt hat, so darf 
der Versicherer die Folgejahresprämie nur um den Prozent-
satz erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner Schaden-
zahlungen nach seinen unternehmenseigenen Zahlen im letz-
ten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige 
nicht überschreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz 
ergeben würde. 

 
15.4 Liegt die Veränderung nach Ziff. 15.2 oder 15.3 unter 5 Pro-

zent, entfällt eine Prämienangleichung. Diese Veränderung ist 
jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen.  

 
 
Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung 
 
16 Dauer und Ende des Vertrages 
 
16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene 

Zeit abgeschlossen. 
 
16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlän-

gert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Ver-
tragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des je-
weiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 

 
16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der 

Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgese-
henen Zeitpunkt. 

 
16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der 

Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes dar-
auf folgenden Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss 
dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf 
des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein. 

 
 
17 Wegfall des versicherten Risikos 
 

Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, 
so erlischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem 
Versicherer steht die Prämie zu, die er hätte erheben können, 
wenn die Versicherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeit-
punkt beantragt worden wäre, zu dem er vom Wegfall Kennt-
nis erlangt. 

 
 
18 Kündigung nach Prämienangleichung 
 

Erhöht sich die Prämie aufgrund der Prämienangleichung ge-
mäß Ziff. 15.3, ohne dass sich der Umfang des Versiche-
rungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den 
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühes-
tens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Prämien-
erhöhung wirksam werden sollte. 

 
Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mittei-
lung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung 

muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor 
dem Wirksamwerden der Prämienerhöhung zugehen. 
Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündi-
gungsrecht. 

 
 
19 Kündigung nach Versicherungsfall 
 
19.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn 
 

- vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet wur-
de oder 

- dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den 
Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch gericht-
lich zugestellt wird. 

 
Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spä-
testens einen Monat nach der Schadensersatzzahlung oder 
der Zustellung der Klage zugegangen sein. 

 
19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung 

sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der 
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kün-
digung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum 
Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird. 

 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ih-
rem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

 
 
20 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen 
 
20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung 

besteht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser an Stelle des 
Versicherungsnehmers in die während der Dauer seines Ei-
gentums sich aus dem Versicherungsverhältnis ergebenden 
Rechte und Pflichten ein. 

 
Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nieß-
brauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhält-
nisses von einem Dritten übernommen wird. 

 
20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle 
 

- durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist 
von einem Monat, 

- durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger 
Wirkung oder auf den Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode 

 
in Schriftform gekündigt werden. 

 
20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 
 

- der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem 
Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom Übergang auf den 
Dritten Kenntnis erlangt; 

- der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Über-
gang ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf ei-
nes Monats von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem 
der Dritte von der Versicherung Kenntnis erlangt. 

 
20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden 

Versicherungsperiode und wird das Versicherungsverhältnis 
nicht gekündigt, haften der bisherige Versicherungsnehmer 
und der Dritte für die Versicherungsprämie dieser Periode als 
Gesamtschuldner. 

 
20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch 

den bisherigen Versicherungsnehmer oder den Dritten unver-
züglich anzuzeigen. 

 
Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht 
kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später 
als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzei-
ge dem Versicherer hätte zugehen müssen, und der Versiche-
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rer den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem 
Erwerber nicht geschlossen hätte. 
Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle 
Versicherungsfälle, die frühestens einen Monat nach dem 
Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer von der Veräuße-
rung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, wenn der Versicherer in 
diesem Monat von seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch 
gemacht hat. 

 
Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeige-
pflicht nicht weg, wenn dem Versicherer die Veräußerung in 
dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die Anzeige hätte zu-
gehen müssen. 

 
 
21 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung 

oder Erlass von Rechtsvorschriften 
 

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung be-
stehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der Versi-
cherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhal-
tung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündi-
gungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von 
dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer 
von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat. 

 
 
22 Mehrfachversicherung 
 
22.1  Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in 

mehreren Versicherungsverträgen versichert ist. 
 
22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, 

ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die 
Aufhebung des später geschlossenen Vertrages verlangen. 

 
22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungs-

nehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend macht, nach-
dem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. 
Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die 
Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem Versicherer zugeht.  
 
 

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
 
23 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsneh-

mers 
 
23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrer-

hebliche Umstände 
 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahr-
umstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Text-
form gefragt hat und die für den Entschluss des Versicherers 
erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu 
schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur 
Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber 
vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im 
Sinne des Satzes 1 stellt. 

 
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf 
den Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den 
Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzu-
schließen. 

 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsneh-
mers geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen 
Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln 
lassen, als habe er selbst davon Kenntnis gehabt oder dies 
arglistig verschwiegen. 

 
23.2 Rücktritt 
 

(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahr-

erheblichen Umständen berechtigen den Versicherer, 
vom Versicherungsvertrag zurückzutreten. Dies gilt 
auch dann, wenn ein Umstand nicht oder unrichtig an-
gezeigt wurde, weil sich der Versicherungsnehmer der 
Kenntnis der Wahrheit arglistig entzogen hat. 

 
Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen. 
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Versi-
cherer von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis 
erlangt. Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber 
dem Versicherungsnehmer. 

 
(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Ver-

sicherungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertre-
ter die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat. 

 
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahr-
lässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der 
Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedin-
gungen, geschlossen hätte. 

 
(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungs-

schutz. 
 

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls 
zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht versa-
gen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand 
weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für 
die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursäch-
lich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versi-
cherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die 
Anzeigepflicht arglistig verletzt hat. 

 
Dem Versicherer steht der Teil der Prämie zu, der der 
bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abge-
laufenen Vertragszeit entspricht. 

 
23.3 Prämienänderung oder Kündigungsrecht 
 

Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil 
die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch 
auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in 
Schriftform kündigen. 

 
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 

 
Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil 
er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Um-
stände, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, 
werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versi-
cherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der Versiche-
rungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden 
die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungspe-
riode Vertragsbestandteil. 

 
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung die Prämie um mehr 
als 10% oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung 
für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zu-
gang der Mitteilung des Versicherers fristlos in Schriftform 
kündigen. 

 
Der Versicherer muss die ihm nach Ziff. 23.2 und 3 zustehen-
den Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend ma-
chen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der 
Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend ge-
machte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er hat die Um-
stände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf 
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nachträglich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklä-
rung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen 
ist. 

 
Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziff. 23.2 und 
23.3 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch geson-
derte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeige-
pflichtverletzung hingewiesen hat. 

 
Der Versicherer kann sich auf die in den Ziff. 23.2 und 23.3 
genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeig-
ten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte 

 
23.4 Anfechtung 
 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger 
Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfech-
tung steht dem Versicherer der Teil der Prämie zu, der der bis 
zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht. 

 
 
24 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 
 

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungs-
nehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb angemes-
sener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseiti-
gung unter Abwägung der beiderseitigen Interessen unzumut-
bar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt 
ohne weiteres als besonders gefahrdrohend. 

 
 
25 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 
 
25.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich 

anzuzeigen, auch wenn noch keine Schadensersatzansprü-
che erhoben wurden. 

 
25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die 

Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Weisun-
gen des Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit es für 
den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem Versiche-
rer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu 
erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung 
zu unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Versi-
cherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müs-
sen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke ü-
bersandt werden. 

 
25.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch 

erhoben, ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder ge-
richtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen 
oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies ebenfalls 
unverzüglich anzuzeigen. 

 
25.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwal-

tungsbehörden auf Schadensersatz muss der Versicherungs-
nehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen 
Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers be-
darf es nicht. 

 
25.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch 

gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung des Verfah-
rens dem Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauf-
tragt im Namen des Versicherungsnehmers einen Rechtsan-
walt. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt 
Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die 
angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. 

 
 
26 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 
 
26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus 

diesem Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu 
erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines 
Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos 

kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheits-
verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit-
beruhte. 

 
26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich ver-

letzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungs-
schutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen. 

 
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungs-
schutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegen-
heit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die-
se Rechtsfolge hingewiesen hat. 

 
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegen-
heit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versiche-
rungsschutz bestehen. 

 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Ob-
liegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Ver-
sicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der 
dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das 
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit 
arglistig verletzt hat. 

 
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, 
ob der Versicherer ein ihm nach Ziff. 26.1 zustehendes Kün-
digungsrecht ausübt.  

 
 
Weitere Bestimmungen 
 
27 Mitversicherte Person 
 
27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche 

gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst, 
sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die Mitversicher-
ten entsprechend anzuwenden. Die Bestimmungen über die 
Vorsorgeversicherung (Ziff. 4.) gelten nicht, wenn das neue 
Risiko nur in der Person eines Mitversicherten entsteht. 

 
27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag 

steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist ne-
ben den Mitversicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten 
verantwortlich. 

 
 
28 Abtretungsverbot 
 
Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung 

ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch 
verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Drit-
ten ist zulässig. 

 
 
29 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 
 
29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärun-

gen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an 
die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als 
zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden. 

 
29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift 

dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklä-
rung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben 
ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letz-
te dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei 
Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies 
gilt entsprechend für den Fall einer Namensänderung des 
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Versicherungsnehmers. 
 
29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen 

Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung 
der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der Ziff. 
29.2 entsprechende Anwendung. 

 
 
30 Verjährung 
 
30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 

drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allge-
meinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

 
30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem 

Versicherer angemeldet worden, ist die Verjährung von der 
Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Ent-
scheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in Textform 
zugeht. 

 
 
31 Zuständiges Gericht 
 
31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versi-

cherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem 
Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsver-
trag zuständigen Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer 
eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, 

in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Kla-
geerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines sol-
chen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

 
31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen 

Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Ge-
richt erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Er-
mangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Auf-
enthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juris-
tische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch 
nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versicherungs-
nehmers. Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer ei-
ne Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Part-
nergesellschaft ist. 

 
31.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt 

der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtli-
che Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag 
gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versi-
cherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen 
Niederlassung. 

 
 
32 Anzuwendendes Recht 
 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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1 Gegenstand der Versicherung 

1.1 Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nach-
folgenden Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des Ver-
sicherungsnehmers als Halter des/der im Antrag bzw. im Ver-
sicherungsschein genannten Tieres/Tiere. 

1.2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Hüters - sofern 
er nicht gewerbsmäßig tätig ist - der im Auftrag des Versiche-
rungsnehmers die Aufsicht über das Tier übernommen hat. 

1.3 Für den Ehegatten des Versicherungsnehmers oder den 
eingetragenen Lebenspartner und/oder die volljährigen  Kin-
der des Versicherungsnehmers bzw. des eingetragenen Le-
benspartners besteht der bedingungsgemäße Versicherungs-
schutz im Falle des Todes des Versicherungsnehmers bis 
zum nächsten Prämienfälligkeitstermin fort. 

Wird die nächste Prämie von einer der vorgenannten Perso-
nen eingelöst, so wird der Prämienzahler Versicherungsneh-
mer. 

1.4 Mitversichert sind Gewässerschäden im Rahmen der „Beson-
deren Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus 
Gewässerschäden im Rahmen der Tierhalter-
Haftpflichtversicherung - außer Anlagenrisiko“ (siehe unten). 

 

2 Auslandsschäden 

Für den vorübergehenden Auslandsaufenthalt bis zu einem 
Jahr gilt: 

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.9 AHB - die ge-
setzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Versiche-
rungsfällen. 

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der 
Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen 
Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen 
des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Eu-
ro-Betrag bei einem in der europäischen Währungsunion ge-
legenen Geldinstitut angewiesen ist. 

Besteht gleichzeitig eine Privathaftpflichtversicherung bei der 
Helvetia und ist dort hinsichtlich der Dauer des Auslandsauf-
enthalts ein längerer Zeitraum vereinbart, so gilt die dortige 
Regelung entsprechend. 

 

3 Vermögensschäden 

Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche 
Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziff. 2.1  

 

AHB wegen Versicherungsfällen, die während der Wirksam-
keit der Versicherung eingetreten sind. 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden 

a) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag 
oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelie-
ferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen; 

b) aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, 
prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit; 

c) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirt-
schaftlich verbundene Unternehmen; 

d) aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 

e) aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstal-
tung; 

f) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- 
oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvor-
gängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue oder 
Unterschlagung; 

g) aus 

- Rationalisierung und Automatisierung, 

- Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -wieder-
herstellung, 

- Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elektronischer Da-
ten ; 

h) aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und Namens-
rechten, gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten 
sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts; 

i) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und 
Kostenanschlägen; 

j) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige 
oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsfüh-
rung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Lei-
tungs- oder Aufsichtsgremien / Organe im Zusammenhang 
stehen; 

k) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördli-
chen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des 
Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung; 

l) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, 
Wertpapieren und Wertsachen. 

Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an jedem derartigen 
Schaden mit 10 %‚ mindestens EUR 50,-, höchstens  
EUR 1.000,-. 
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4 Deckschäden 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden 
aus gewolltem und ungewolltem Deckakt.  

 

5 Flurschäden 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Flurschäden. 

 

6 Mietsachschäden 

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.6 AHB - die ge-
setzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von Wohnräumen 
und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in 
Gebäuden und alle sich daraus ergebenden Vermögensschä-
den. 

 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen 

- Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung, 

- Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwas-
serbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten, 

- Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hierge-
gen besonders versichern kann; 

- Schäden infolge von Schimmelbildung 

Ausgeschlossen sind ferner die unter den Regressverzicht 
nach dem Abkommen der Feuerversicherer bei übergreifen-
den Versicherungsfällen fallenden Rückgriffsansprüche (der 
Text dieses Abkommens wird auf Wunsch zur Verfügung ge-
stellt). 

Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versiche-
rungssumme für Sachschäden EUR 1.000.000, - für alle Ver-
sicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 

 

7 Abweichungen gegenüber den GDV-Musterbedingungen 

Die Helvetia Versicherungen garantieren, dass die dieser 
Tierhalter-Haftpflichtversicherung zugrunde liegenden Allge-
meinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversiche-
rung (AHB) und Besonderen Bedingungen zur Haftpflichtver-
sicherung für die private Tierhaltung ausschließlich zum Vor-
teil der Versicherungsnehmer von den durch den Gesamtver-
band der Versicherungswirtschaft (GDV) empfohlenen Bedin-
gungen - Stand 2007 - abweichen. 

 

8 Für Hundehalter gilt zusätzlich 

Mitversichert gelten 

8.1 Welpen in Obhut der Hündin bis maximal sechs Monate nach 
der Geburt. 

8.2 die Teilnahme an Turnieren oder Schauvorführungen, auch 
Schlittenhunderennen, einschließlich deren Vorbereitungen.  

8.3 Nicht versichert bzw. nicht mitversichert sind: 

- Jagdhunde, für die bereits eine Jagd-Haftpflichtversicherung 
besteht;  

- Hunde, für die nach Gesetzen der Bundesländer eine 
Pflichtversicherung im Sinne der §§ 158 b ff VVG abge-
schlossen und unterhalten werden muss; 

- Kampfhunde. Als solche gelten z. B. Fila Brasileiro, Mastino, 
Napoletano, American-Staffordshire-Terrier, Staffordshire-
Terrier, Staffordshire-Bullterrier, Bullterrier, American Bull-
dog, Dogo Argentino, Bandog, Pit-Bullterrier, American Pit-
bullterrier, Kangal (Karabash), Kaukasischer Owtscharka, 
Mastiff und Kreuzungen mit diesen Rassen; 

 

9 Für Reit- und Zugtierhalter gilt zusätzlich: 

Mitversichert sind 

9.1 Fohlen in Obhut der Stute bis maximal sechs Monate nach 
der Geburt. 

 

9.2 die gesetzliche Haftpflicht aus der unentgeltlichen Überlas-
sung/Leihe von Pferden an Dritte, sog. Fremdreiterrisiko, so-
wie die Haftpflichtansprüche von Fremdreitern gegen den 
Versicherungsnehmer. 

 

9.3 die persönliche gesetzliche Haftpflicht von Reitbeteiligten 
sowie deren Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungs-
nehmer.  

Reitbeteiligte sind in dem Versicherungsschein oder seinen 
Nachträgen namentlich zu benennen.  

 

9.4 die Teilnahme an Reitturnieren oder Schauvorführungen 
einschließlich deren Vorbereitungen. Ausgeschlossen bleiben 
jedoch Haftpflichtansprüche aus Schäden an Personen und 
Pferden, die aktiv am Rennen teilnehmen, wenn der Schaden 
in der Zeit vom Augenblick des Starts an bis zur Beendigung 
des einzelnen Rennens verursacht wurde. 

 

9.5 die Verwendung der Reittiere als Zugtiere bei privaten Kutsch-
, Planwagen oder Schlittenfahrten einschließlich der gelegent-
lichen unentgeltlichen Beförderung von Gästen. 

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus dem Besitz von 
Kutschen, Planwagen oder Schlitten und wegen Schäden, de-
ren Ursache in der Konstruktion und/oder Mangelhaftigkeit 
dieser liegt. Ausgeschlossen bleiben Schäden an den Fahr-
zeugen selbst.  

 

10 Nicht versicherte Risiken 

10.1 Ausgeschlossen sind Ansprüche  

10.1.1 wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, 
anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, 
Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügun-
gen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das gleiche 
gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare 
Naturkräfte ausgewirkt haben; 

10.1.2 auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive 
oder exemplary damages; 

10.1.3 nach den Art. 1972 ff und 2270 und den damit im Zusammen-
hang stehenden Regressansprüchen nach Art. 1147 des fran-
zösischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen ande-
ren Länder. 

10.1.4 wegen Personenschäden durch eine direkte oder indirekte 
Infizierung mit jeder Art von HI-Viren oder durch Aids bzw. 
Vorstufen von Aids, wie z. B. Aids Related Complex sowie de-
ren Folgen. 

Unabhängig von ihrer Herstellungsart sind auch alle Scha-
denersatzansprüche wegen Personenschäden im Zusam-
menhang mit Aids-Impfstoffen ausgeschlossen; 

 

10.2 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus dem Verändern 
der Grundwasserverhältnisse. 

 

10.3 Ausgenommen von der Versicherung und besonders zu 
versichern ist,  

was nicht nach dem Antrag ausdrücklich in Versicherung ge-
geben oder nach den Besonderen Bedingungen oder Risiko-
beschreibungen ohne besondere Prämien mitversichert ist, 
insbesondere die Haftpflicht 

10.3.1 aus Tätigkeiten, die nicht dem versicherten Risiko eigen noch 
sonst zuzurechnen sind; 

10.3.2 wegen Personenschäden durch im Geltungsbereich des 
Arzneimittelgesetzes (AMG) an Verbraucher abgegebene 
Arzneimittel, für die der Versicherungsnehmer in der Eigen-
schaft als pharmazeutischer Unternehmer im Sinne des AMG 
eine Deckungsvorsorge zu treffen hat; 

10.3.3 aus Herstellung, Verarbeitung oder Beförderung von Spreng-
stoffen oder aus ihrer Lagerung zu Großhandelszwecken so-
wie aus Veranstaltung oder Abbrennen von Feuerwerken; 
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10.3.4 aus Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beförderung von 
Personen oder Sachen, aus der selbständigen sowie der 
nichtselbständigen Teilnahme am Eisenbahnbetrieb; 

10.3.5 wegen Bergschäden (im Sinne des § 114 BBergG), soweit es 
sich handelt um die Beschädigung von Grundstücken, deren 
Bestandteilen und Zubehör sowie 

wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des § 114 
BBergB) durch schlagende Wetter, Wasser- und Kohlesäure-
einbrüche sowie Kohlenstaubexplosionen. 

 

10.4 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeuge 

10.4.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der 
Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen 
bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines 
Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen. 

10.4.2 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der 
Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen 
bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines 
Wasserfahrzeugs verursachen oder für die sie als Halter oder 
Besitzer eines Wasserfahrzeugs in Anspruch genommen wer-
den. 

10.4.3 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten 
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versiche-
rungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten. 

10.4.4 Eine Tätigkeit der in Ziff. 9.4.1 und 9.4.2 genannten Personen 
an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasser-
fahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmungen, 

wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahr-
zeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb ge-
setzt wird. 

 

10.5 Luft-/Raumfahrzeuge 

10.5.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der 
Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen 
bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines 
Luft- oder Raumfahrzeugs verursachen oder für die sie als 
Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeugs in An-
spruch genommen werden. 

10.5.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten 
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versiche-
rungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten. 

10.5.3 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus 

- der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung 
von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen von Luft- oder 
Raumfahrzeugen, soweit die Teile ersichtlich für den Bau 
von Luft- oder Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- 
oder Raumfahrzeuge bestimmt waren. 

- Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überho-
lung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeu-
gen oder deren Teilen, 

und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der 
mit diesen beförderten Sachen, der Insassen sowie wegen 
sonstiger Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge. 

 

 

 

Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewäs-
serschäden im Rahmen der Tierhalter-Haftpflichtversicherung - außer 
Anlagenrisiko -  

 

 

 

1 Gegenstand der Versicherung 

 

Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögens-
schäden wie Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers für unmittelbare oder 
mittelbare Folgen von Veränderungen der physikalischen, 
chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewäs-
sers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden) 

mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur La-
gerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus der Ver-
wendung dieser gelagerten Stoffe (Versicherungsschutz hier-
für wird ausschließlich durch besonderen Vertrag gewährt). 

 

 

2 Kleingebinde 

 

Mitversichert ist – abweichend von Ziff. 1 – im Rahmen und 
Umfang dieser Bedingungen die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers als Inhaber 

von Anlagen/Behältern zur Lagerung gewässerschädlicher 
Stoffe, sofern es sich um Einzelbehälter mit einem Fassungs-
vermögen von jeweils höchstens 100 l/kg handelt und das 
Gesamtfassungsvermögen aller Kleinbehälter die Höchst-
menge von 1.000 l/kg nicht übersteigt; 

 

Kein Versicherungsschutz - auch nicht über Ziff. 3.1 (2) AHB 
(Erhöhungen und Erweiterungen des versicherten Risikos), 
Ziff. 3.1 (3) und Ziff. 4 AHB (Vorsorgeversicherung) - besteht 
für die Haftpflicht als Inhaber von  

Behältern mit einem Einzelfassungsvermögen von mehr als 
100 l/kg und einer Gesamtlagermenge von mehr als 1.000 
I/kg, 

 

 

3 Rettungskosten 

 

Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsneh-
mer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des 
Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie 
außergerichtliche Gutachterkosten werden vom Versicherer 
insoweit übernommen, als sie zusammen mit der Entschädi-
gungsleistung die Versicherungssumme für Sachschäden 
nicht übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es 
bei der Regelung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
für die Haftpflichtversicherung (AHB). 

Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und 
außergerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu er-
setzen, als sie zusammen mit der Entschädigung die Versi-
cherungssumme für Sachschäden übersteigen. Eine Billigung 
des Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsneh-
mers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des Scha-
dens gilt nicht als Weisung des Versicherers. 
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4 Ausschlüsse 

 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Perso-
nen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die 
den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem Ge-
wässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den 
Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen 
oder Verfügungen herbeigeführt haben. 

 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, 
die mittelbar oder unmittelbar auf Kriegsereignissen, anderen 
feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, General-
streik (in der Bundesrepublik oder in einem Bundesland) oder 
unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher 
Hand beruhen. Das gleiche gilt für Schäden durch höhere 
Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben. 

 

 

5 Versicherungssumme 

Geleistet wird im Rahmen der für diesen Vertrag vereinbarten 
Versicherungssummen für Personen- und Sachschäden, wo-
bei Vermögensschäden wie Sachschäden behandelt werden. 

 

 




